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7. März 2022 

Erlass Straßenbau Schleswig-Holstein Nr. 03/2022 
Betreff:  Schleppkurven in technischen Regelwerken 

Richtlinien für Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur Überprüfung der 
Befahrbarkeit von Verkehrsflächen (RBSV), Ausgabe 2020 

Bezug: Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 27/2001 vom 19.07.2001, 
Az.: S 28/16.57.10- 2.0/27 F01 
Runderlass Straßenbau Schleswig-Holstein Nr. 12/2001 vom 15.10.2001,  
Az.: VII 401 -551.142.61 

Anlage: Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 02/2021 
Az.: 11/7122.3/4/3416258 vom 04.01.2021 

Den anliegenden Abdruck des Allgemeinen Rundschreibens Straßenbau Nr. 02/2021 
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur übersende ich Ihnen zur 
Kenntnisnahme, Beachtung und weitere Veranlassung. 
Mit dem anliegenden Abdruck des Allgemeinen Rundschreibens Straßenbau Nr. 02/2021 
gibt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur die RBSV bekannt und 
bittet darum, diese ab sofort allen Planungen und Entwürfen für den Neubau sowie den 
Um- und Ausbau zugrunde zu legen. 
Die Richtlinien ersetzen die bisherige Sammlung „Bemessungsfahrzeuge und Schlepp-
kurven zur Überprüfung der Befahrbarkeit von Verkehrsflächen, Ausgabe 2001. 
Ich bitte, die Richtlinien bei allen Straßenbauvorhaben im Zuständigkeitsbereich der Stra-
ßenbauverwaltung des Landes Schleswig- Holstein und bei allen entsprechenden Vorha-
ben, die vom Bund oder vom Land gefördert werden, anzuwenden. 
Das Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 27/2001 vom 19.07.2001 (Bezugs-
schreiben) sowie der Runderlass Nr. 12/2001 vom 15.10.2001 sind hiermit aufgehoben. 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
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